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Abitur 2021 
Information zur 5.Prüfungskomponente 

Zusätzliche mündliche Prüfung (Präsentationsprüfung)  
als 5. Prüfungskomponente 

 

Art der Prüfung:     Kolloquium (Präsentationsteil und Prüfungsgespräch)  
+ Schriftliche Ausarbeitung 

Termine:  
Bitte auch Aushänge in der 
Schule beachten! 

Präsentationsprüfung:  
Anmeldung bis 13.11.2020 
Prüfungen: 24.03./25.03.2021 
(Bei PPT-Präsentation Abgabe des Foliensatzes: 6-8 
Folien / Seite am Tag der Prüfung) 
Schriftliche Ausarbeitung: 
Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung: 04.03.2021, 
10.00 Uhr (Original + 2 Kopien). Die nicht 
fristgemäße Abgabe führt zu einer Bewertung 
dieses Prüfungsteils mit 0 Punkten. 

Zeitlicher Umfang 
des Kolloquiums: 

In der Regel 30 Minuten bei Einzelprüfungen (ca. 20 
Minuten Präsentation + 10 Minuten 
Prüfungsgespräch).  
Bei Gruppenprüfungen verlängert sich die 
Gesamtprüfungszeit  je zusätzlichem Prüfling in der 
Regel um 10 Minuten. Die Präsentationszeit sollte ca. 
2/3 der Gesamtprüfungszeit betragen. 

Fächerwahl:          Referenzfach: 
Durchgehend belegtes und als Prüfungsfach  
zugelassenes Fach. Das Referenzfach darf aber nicht 
1.-4. Prf. sein. Einbringungsverpflichtung besteht für 
die Leistungen des vierten Kurshalbjahres. 
 Bezugsfach: 
Zur Verdeutlichung des fächerübergreifenden 
Aspekts, in der Regel zwei Semester belegt. 

Themenwahl: Wissenschaftspropädeutischer und 
fächerübergreifender Aspekt muss berücksichtigt 
sein. 

Präsentationsformen: Vortrag mit Thesenpapier, Softwareunterstützte 
Präsentationen,  szenische Präsentationen,  Video-
produktionen, Plakate, künstlerische 
Eigenproduktionen, musikalische Darbietungen, 
Experimente, auch Mischformen möglich. 

Schriftliche Ausarbeitung 
(s. Rückseite): 
 

Erstellung einer schriftlichen Ausarbeitung im Umfang 
von ca. fünf Seiten. Eine wesentliche Überschreitung 
dieser Vorgabe kann zu Punktabzügen führen. 

Bewertung: Präsentation : Prüfungsgespräch Gespräch = 2 : 1 
Präsentation und Prüfungsgespräch : Schriftliche 
Ausarbeitung = 3 : 1 

Grundlage der 
Bewertung: 

Fachkompetenz, fächerübergreifende Kompetenzen, 
Methodenkompetenz, sprachliche Angemessenheit, 
Strukturierungsfähigkeit, Zeiteinteilung, 
Eigenständigkeit, kommunikative Kompetenz, 
Überzeugungskraft, Originalität. 

 
gez. Schmidt / Niepmann 


